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Vorstand: Martina Boll-Arufe (Caritasverband Frankfurt) – Michael Franke (Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau) –  
Dagmar Lenz (Diakonisches Werk Gießen) – Cilly Lunkenheimer (Caritasverband Offenbach) – Thomas Zipf (Stadt Darmstadt) 
Bankverbindung: Kto.-Nr.  8038 041 000  GLS Gemeinschaftsbank  ( BLZ 430 609 67 ) 

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNERBERATUNG 
HESSEN E.V. (LAG-SB) 

 
 
 
 
 
 
LAG-SB Hessen e.V. | Kranichsteiner Str. 7 | 64289 Darmstadt 
 

 
Hessischer Landtag 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr’ 
 
per Mail 
 
 
 
 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht Unser Zeichen Datum 
I A 2.4.  le 22.04.13 
 
 
schriftliche Anhörung zum Gesetzesentwurf der Fraktion DIE LINKE zur Änderung des 

Hessischen Sparkassengesetzes und zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der 

Frankfurter Sparkasse als Anstalt des öffentlichen Rechts  

Drucksache 18/6549 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns zunächst für die uns eingeräumte Möglichkeit, zu dem im Betreff 
genannten Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können. 
 
Die Refinanzierungskosten der Kreditwirtschaft befinden sich seit mehreren Jahren auf 
einem historischen Tiefststand und belaufen sich auf derzeit 0,75 %. Diskutiert wird ein 
weiteres Absenken dieses Zinssatzes. 
 
Die Kreditwirtschaft hat das deutliche Sinken ihrer Refinanzierungskosten nur sehr zögerlich 
und unzureichend auf Ihre Kund/innen umgelegt. 
Hierbei sind die Zinsen für Raten-, Rahmen- und Immobilienkredite - wenn auch nicht der 
Marktentwicklung ausreichend folgend - vergleichsweise stärker gefallen als diejenigen 
Zinsen, die bei Dispositionskrediten erhoben werden 
 
Wie im Gesetzesentwurf dargestellt werden hier in der Regel von Hessischen Sparkassen 
Zinssätze von deutlich über 10 % abgerechnet.  
Hinzukommen zwei weitere, die Kund/innen belastende Umstände: 

1) Wird die gewährte Kreditlinie überschritten, sind Kreditinstitute nach der 
einschlägigen Rechtsprechung des BGH befugt, zusätzlich einen Strafzins von bis zu 
5 % zu erheben. 

2) Verzinst werden daher auch Kontoführungskosten auf einem überzogenen Konto. 
3) Das Zinseszinsverbot des BGB gilt nicht für Dispositionskredite. Diese Kreditform 

wird nach dem HGB abgerechnet, das ausdrücklich Zinseszinsen zulässt. 
Die Auswirkungen des Zinseszinses seien an folgendem Beispiel verdeutlicht: 
Disporahmen             : 1000 € 
Kontoführungskosten:     72 € p.a. (üblich bei Sparkassen) 
Zinssatz                     : 12 % 

Kranichsteiner Str 7 – 64289 Darmstadt 
Tel.: 06151/132163  Fax: 06151/132180 

(Schuldnerberatung Stadt Darmstadt) 
E-Mail: lag-sb-hessen@gmx.de 

www.schuldnerberatung-hessen.de 
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Vorstand: Martina Boll-Arufe (Caritasverband Frankfurt) – Michael Franke (Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau) –  
Dagmar Lenz (Diakonisches Werk Gießen) – Cilly Lunkenheimer (Caritasverband Offenbach) – Thomas Zipf (Stadt Darmstadt) 
Bankverbindung: Kto.-Nr.  8038 041 000  GLS Gemeinschaftsbank  ( BLZ 430 609 67 ) 

Strafzins                    :  17 %. 
Wird das Kapital nicht getilgt führen die Zinseszinsberechnung aber auch die 
Verzinsung der Kontoführungsgebühren zu einem effektivem Jahreszins von  
ca. 20 %!!! 

 
Daher ist es überfällig, diese verbraucherunfreundliche Praxis bei gleichzeitiger deutlicher 
(statt ordentlich evt. deutlicher) Gewinnlage zu beenden und nur noch einen Zinssatz 
zuzulassen, der sich am Marktzins orientiert und nach oben begrenzt ist. 
 
Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE orientiert sich hierbei wahrscheinlich an der 
gesetzlichen Verzugszinsregelung des § 288 Abs.1 BGB i.V. mit § 247 BGB. Demnach ist 
die Höhe des Verzugszinses an den Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank gekoppelt 
und darf diesen bei Geschäften mit Verbrauchern um 5 % und bei Geschäften unter 
Gewerbetreibenden um 8 % übersteigen. Eine Zinseszinsberechnung ist ausgeschlossen. 
Der Basiszinssatz beträgt seit dem 1.1.2013 – 0,13 % (in Worten: minus null komma eins 
drei)! 
 
Wir sehen daher aus Verbraucherschutzgesichtspunkten den oben genannten 
Gesetzesentwurf als einen Schritt in die richtige Richtung an und möchten diesen 
unterstützen.  
Allerdings verkennt die LAG-SB-Hessen e.V. nicht, dass die beantragte hessenweite 
Gesetzesregelung die Sparkassen im Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten deutlich 
benachteiligen würde. 
Daher ist es zum Schutz der hessischen Sparkassen vor allem aber zum Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger Hessens mit überzogenen Konten erforderlich, eine entsprechende 
bundesweite Regelung zu initiieren bzw. zu unterstützen. 
 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Zipf 
für den Vorstand 
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Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bezirk  
Hessen-Thüringen 
 

DGB-Bezirk 
Hessen-Thüringen 

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt/Main 

Ansprechpartner: 
Kai Eicker-Wolf 

Telefon: 069 273005-53 
Telefax: 069 273005-45 
E-Mail: Kai.Eicker-Wolf@dgb.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme  
 
zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Sparkassengesetzes und zur Änderung des Gesetzes zur 
Errichtung der Frankfurter Sparkasse als Anstalt des öffentlichen 
Rechts (Fraspa-Gesetz) – Drucksache 18/6549 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt/Main, den 23. April 2013 
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DGB-Bezirk 
Hessen-Thüringen 

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 
60329 Frankfurt/Main 

Ansprechpartner: 
Kai Eicker-Wolf 

Telefon: 069 273005-53 
Telefax: 069 273005-45 
E-Mail: Kai.Eicker-Wolf@dgb.de 

 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE ist zu begrüßen, auch wenn eine bundesweite Regelung für die 

Höhe von Dispositionskrediten aus gewerkschaftlicher Sicht sinnvoller wäre. Da der Bundesgesetzgeber in 

dieser Frage aber nicht tätig wird, sollte der Landesgesetzgeber von seinen Regelungsbefugnissen Gebrauch 

machen.  

 

Seit dem Jahr 2002 lag die Differenz zwischen dem Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) und 

den Überziehungszinssätzen bis zum Ausbruch der internationalen Finanz- und Weltwirtschaftskrise in 

Deutschland bei etwa 8 Prozent. Die EZB hat auf die Weltwirtschaftskrise mit einem sinkenden Leitzinssatz 

reagiert, dieser liegt aktuell bei 0,75 Prozent (seit 05.07.2012).  

 

Nach einer Studie des instituts für finanzdienstleistungen e.V. und des Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz (BMELV) belaufen sich die jährlichen Überziehungszinssätze der deutschen Kreditinstitute 

für private Haushalte auf 10,27 Prozent – bei einer Bandbreite zwischen 6 und fast 20 Prozent. Die Banken 

haben mithin trotz eines abgesenkten Leitzinssatzes ihre Überziehungszinssätze nicht im gleichen Umfang 

abgesenkt. Die Studie stellt auch fest, dass die Ausfallquoten bei den Dispositionskrediten nach 

Anbieterangaben im Mittel nur bei 0,2 Prozent (Maximum: 0,3 Prozent) liegen. Ferner stellt die Studie 

folgendes fest:  

 

„Auch erscheint es nicht plausibel, dass sich der Bearbeitungs- oder Verwaltungsaufwand in den letzten 
Jahren gesteigert hat. Es liegt also nahe, dass die Erträge aus dem Dispokreditgeschäft die Kosten, die 
dem Kreditinstitut für dieses einzelne Produkt entstehen, deutlich übersteigen, so dass sie zur 
Quersubventionierung anderer Leistungen (bspw. Kontoführungsgebühren) oder zur Gewinnsteigerung 
verwendet werden. Dies wird dadurch begünstigt, dass der Markt von einem fehlenden Preiswettbewerb 
geprägt ist, da Konsumenten ihre Kontenwahl nur geringfügig von den Preisen und Preisanspassungen 
bei Dispokrediten abhängig machen.“ (instituts für finanzdienstleistungen e.V. und des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Studie zu Dispozinsen/Ratenkrediten. Forschungsvorhaben zur 

Bereitstellung wissenschaftlicher Entscheidungshilfe für das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hamburg 2012, S. 2) 

 

Insgesamt sind hohe Überziehungskreditzinssätze offensichtlich nicht gerechtfertigt – sie treffen private, 

aber auch gewerbliche Bankkunden wie Handwerker und Kleingewerbetreibende. Aus den aufgeführten 

Gründen ist ein „Zinsdeckel“ gerechtfertigt, dieser sollte zumindest bei dem genannten langfristigen 

Durchschnittswert von acht Prozent liegen. Eine solche Regulierung ist auch ordnungspolitisch sinnvoll, weil 

hier laut der zitierten Studie aufgrund des fehlenden Preiswettbewerbs ganz offensichtlich Marktversagen 

vorliegt.  

 

Zwar erfasst der Gesetzentwurf der LINKEN nur die Sparkassen in Hessen, hierdurch erleiden die Sparkassen 

aber auch nicht zwingend einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Instituten. Im Gegenteil, es 

könnten sich niedrigere Überziehungskreditzinsen sogar als Wettbewerbsvorteil erweisen. Angesichts der in 

der Begründung zum Gesetz aufgeführten Gewinnlage der hessischen Sparkassen besteht offensichtlich ein 

hinreichender Spielraum für niedrigere Überziehungskreditzinsen. 
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Von: Sabine Biek
An: Schnier, Heike (HLT)
Thema: Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr - Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE

für ein Gesetz zur Änderung des Hess. Sparkassengesetzes u. zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung
der Fraspa als Anstalt des öffentlichen Rechts

Datum: Donnerstag, 25. April 2013 17:19:27

Sehr geehrter Herr Reif,
 
aus ordnungspolitischer Sicht lehnen wir Eingriffe in Preisbildungsprozesse grundsätzlich
ab. Die Festschreibung von Zinsobergrenzen, auch wenn es sich lediglich um
Überziehungskredite handelt, ist ein solcher Fall. Ein derartiger Kredit ist ohnehin keine
zum regelmäßigen Einsatz empfohlene Finanzierungsform. Dafür stehen geeignetere
Produkte zur Verfügung. Ziel muss sein, den Schuldenstand zu reduzieren. Eine
Zinsdeckelung dürfte dagegen eher die falschen Signale aussenden.
 
Auch aus praktikablen Gründen eignen sich Kreditkonditionen generell nicht in
Gesetzesvorhaben eingebracht zu werden. Volatile Ausschläge an den Märkten würden
stets aufwendige Anpassungen der Gesetzestexte erfordern, kostenintensive bürokratische
Prozesse darstellen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Klaus J. Elsner
-Geschäftsführer-
 
BANKENVERBAND HESSEN E.V.
Kaiserstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069-28 43 92
Fax 069-28 82 31
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
diese E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser Mail oder von Teilen dieser Mail ist nicht gestattet.

Wir haben alle verkehrsüblichen Maßnahmen unternommen, um das Risiko der Verbreitung virenbefallener Software oder E-
Mails zu minimieren, dennoch raten wir Ihnen, Ihre eigenen Virenkontrollen auf alle Anhänge an dieser Nachricht
durchzuführen. Wir schließen außer für den Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit die Haftung für jeglichen Verlust oder
Schäden durch virenbefallene Software oder E-Mails aus.

Jede von uns versendete E-Mail ist sorgfältig erstellt worden, dennoch schließen wir die rechtliche Verbindlichkeit  aus; sie kann
nicht zu einer irgendwie gearteten Verpflichtung zu Lasten des Verbandes ausgelegt werden.
___________________________________________________________________

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-
mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution
of  the material in this e-mail or of parts hereof is strictly forbidden.

We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your
own virus checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses except
in case of gross negligence or willful behaviour.

Any e-mail messages are sent in good faith, but shall not be binding or construed as constituting any kind of obligation on the
part of the us.
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